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Bemerkungen zum neuen britisch-schweizerischen Waren- und Zahlungsabkommen

F. IT. Dem Handels- und Zahlungsverkehr mit Groß-
britannien und den übrigen Sferlinggebieten kommt für
die Textilindustrie eine ganz besondere Bedeutung zu,
denn es gehörte vor allem Großbritannien vor dem Kriege
zu den wichtigsten und interessantesten Absatzmärkten
für die Ausfuhr von Seiden- und Kunstseidengeweben.
Die Gründe, weshalb England seit etwa zehn Jahren sozu-
sagen keine Gewebe mehr bezogen hat, sind dem Leser
bekannt und lassen sich mit den Stichworfen „Krieg'
Devisenmangel" zusammenfassen.

Um den schweizerischen Exporteuren die Wiederauf-
nähme ihrer traditionellen Geschäftsbeziehungen zum bri-
tischenMarkt in bescheidenem Rahmen zu ermöglichen, hafte
England schon im Jahre 1946 die mit einigen anderen
Staaten getroffene Vereinbarung über die Zulassung der
Einfuhr gewisser Waren auch auf die Schweiz ausge-
dehnt. Es wurde bei diesem Anlaß darauf hingewiesen,
daß diese Lockerung der Einfuhr nicht etwa die Verbesse-
rung der britischen Inlandversorgung, sondern lediglich
die Wiederanbahnung der Beziehungen ausländischer Vor-
kriegslieferanten zum englischen Markt zum Zwecke habe.

In bezug auf den Ilmfang dieser „Token-Imports"
wurde damals festgelegt, daß Bewilligungen für die Ein-
fuhr von Kunstseidengeweben (reine Seidengewebe wur-
den nach wie vor ausgeschlossen) in Großbritannien im
Rahmen von 20",'o pro Jahr des Wertes der von jedem
Exporteur in den Jahren 1936/38 getäfigten Durchschnitts-
exporte der betreffenden Ware erteilt werden.

Die mehrmals aufgenommenen Verhandlungen, um das
System der „Token-Imports" auch auf Seidengewebe, die
für unsere Industrie ein besonderes Interesse bieten, aus-
zudehnen, verliefen negativ. Auch die Einschränkung, laut
welcher nur solche Firmen sich an der „Token-Import"-
Regelung beteiligen durften, die schon in den Vorkriegs-
jähren mit Großbritannien gearbeitet haben, benachteiligte

eine Großzahl von Exportfirmen. Alle Bestrebungen der
zuständigen Behörden, eine Aufhebung dieser Maßnahme
oder eine Vereinfachung des Verfahrens zu erreichen,
blieben erfolglos.

Das neue Abkommen vom 30. Januar 1948 sieht nun
endlich eine Aenderung des bisherigen unbefriedigenden
Zustandes für die Belieferung Großbritanniens mit
schweizerischen Geweben vor. Angesichts der immer noch
anhaltenden ungünstigen Devisenlage Englands mußte
versucht werden, einen selbsttragenden Zahlungsverkehr
zu schaffen,um auf diese Weise weitere Goldlieferungen Eng-
lands zum Ausgleich der Zahlungsbilanz zu vermeiden.
Die schweizerische Delegation mußte diesem Grundsatz
zustimmen, verlangte aber in diesem engern Rahmen eine
bessere Berücksichtigung der als „non essential" be-
zeichneten Waren bei der Einfuhr in England. Es waren
bedeutende Widerstände zu überwinden, bis sich die eng-
lische Delegation bereiffinden konnte, dem Begehren der
Schweiz einigermaßen Rechnung zu fragen. Die schwei-
zerische Verhandlungsdelegafion mußte denn auch ver-
schiedentlich darauf hinweisen, daß auch nur schon die
Äufrechterhaltung der bisherigen Einfuhr aus Großbri-
tannien auf steigende Schwierigkeiten stoße, wenn das
Board of Trade seine Einfuhrvorschriften gegenüber
schweizerischen Waren nicht lockere, denn auch die briti-
sehe Ausfuhr umfasse zahlreiche „nicht lebensnotwendige
Dinge".

Es ist denn schließlich eine Vereinbarung zustande ge-
kommen, die naturgemäß die Begehren der Textilindustrie
nur zu einem Teil zu befriedigen vermochte. Für die
Belieferung Großbritanniens mit Kunstseidengeweben
konnte ein Kontingent von 225 000 Pfund und für Baum-
wollgewebe ein solches von 175 000 Pfund festgesetzt
werden, was gegenüber den bisherigen Exportmöglich-
keifen im Rahmen der „Token-Import"-Regelung einen
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großen Fortschritt bedeutet, wofür die Textilindustrie der
schweizerischen Verhandlungsdelegation alle Anerkennung
zollt.

Das Kontingent für Baumwollgewebe ist im Vergleich
zu den Vorkriegsexporten beträchtlich höher angesetzt
worden als dasjenige für Kunstseidengewebe, was daraus
hervorgeht, daß das Baumwollgewebe-Kontingent 308 o/o

der durchschnittlichen Vorkriegsausfuhr 1936/38 ausmacht,
während das Kunstseidegewebe-Kontingent nur einen
Anteil von 75 o/o der Vorkriegsausfuhr in Seiden- und
Kunstseidengeweben erreicht.

Die Seidenindusfrie ist vor allem deshalb benachteiligt,
weil für die Reinseidengewebe nach wie vor keine bri-
tischen Einfuhrlizenzen für den „Home-Trade" erteilt
werden, während in den Vorkriegsjahren dieser Artikel
zu den hauptsächlichsten und auch traditionell gebunde-
nen Ausfuhrgütern nach Großbritannien gehörte. Wir
mögen der Baumwollindustrie ihr verhältnismäßig großes
Kontingent für die Belieferung Großbritanniens recht
gerne gönnen, hoffen aber, daß es der schweizerischen
Delegation ein nächstes Mal doch gelingen werde, die
Seiden- und Kunstseidengewebe im gleichen Verhält-
nis zur Vorkriegsausfuhr zu berücksichtigen wie die
Baumwollgewebe. Wir sind uns natürlich bewußt, daß
auch Großbritannien bei der Festsetzung der Kontingente
ein maßgebendes Wort mitzusprechen hatte; das erzielte
Ergebnis wird denn auch von der Seidenindustrie nur
als erster Schritt für dii Anbahnung tragbarer Geschäfts-
beziehungen mit der alt angestammten englischen Kund-
schaft gewertef, der aber immerhin auch unserer Indu-
strie erlaubt, das Geschäft mit England wiederum auf
breiterer Unterlage als dies bis anhin möglich war, auf-
zunehmen.

Eine nicht leichte Aufgabe wartet den Kontingentsver-
waltungsstellen, denn das kleine Kontingent müßte bei
dem in England noch herrschenden Warenmangel um ein
Vielfaches erhöht werden, um allen Ansprüchen gerecht
zu werden. Die langjährigen Erfahrungen zeigen, daß
kein Kontingentsverteilungsschlüssel gefunden werden
kann, der alle Gesuchsfeiler zu befriedigen in der Lage
ist. Die Kontingentsverwaltungsstellen appellieren daher
an das Verständnis der Ausfuhrfirmen, das natürlich
umso schwerer aufzubringen ist, je mehr die Firmen auf
neue Absatzgebiete angewiesen sind, wie dies heute der
Fall ist.

Die Kontingente für die Ausfuhr von Geweben nach
dem übrigen Sterlinggebiet sind vorläufig auf 150",'o der
Vorkriegsausfuhr festgesetzt. Es liegt aber die Zusiche-
rung der Behörden vor, daß für die Textilindustrie Zu-
satzkontingente freigegeben werden, nachdem die ge-
wählte Grundlage der Vorkriegseinfuhr für sie einen

sehr ungünstigen Ausgangspunkt darstellt, gehörten doch
die Jahre 1936/38 zu den empfindlichsten Krisenjahren.

Es wurde an dieser Stelle schon verschiedentlich auf
die unbefriedigende Entwicklung der Handelsbeziehungen
mit den überseeischen Sterlinggebieten hingewiesen, die
im Verlaufe des letzten Jahres der Einfuhr von Ge-
weben immer mehr Schwierigkeiten entgegensetzten.
Indien, Australien und Neuseeland, um nur die wichtig-
sten Länder zu nennen, erteilen für die Einfuhr von Ge-
weben aus der Schweiz keine Einfuhrlizenzen mehr. Im
Hinblick auf die ausgeglichene Zahlungsbilanz, die der
in London getroffenen Vereinbarung zu Grunde liegt,
konnte von der britischen Regierung die Zusicherung er-
halten werden, daß sie bei den übrigen Sterlinggebieten
vorstellig werde, damit die. Einfuhr aus der Schweiz
wieder in einem normalen Rahmen zugelassen werde.

Die zukünftigen AusfuhrmögUchkeiten für Gewebe nach
den genannten Ländern werden also davon abhängig
sein, ob die Dominions und andern Sterlingsländer der
Empfehlung Londons nachzuleben gewillt sind, oder ob
sie aus irgendwelchen Gründen an ihrer scharfen Ein-
fuhrpraxis im Textilsektor festhalten werden. Die Aus-
nützung der eröffneten Kontingente für die Ausfuhr von
Geweben aller Art von rund 12 Millionen Franken ist also
noch keineswegs gesichert. Es kann vorläufig nur gehofft
werden, daß auch in den Großbritannien angeschlossenen
Sterlinggebieten gewisse Lockerungen deir Einfuhrbe-
schränkungen eintreten.

Endlich sei noch erwähnt, daß die Südafrikanische
Union der Sterlingkontingentierung nicht mehr unter-
stellt ist, da dieses Land durch Goldabgaben selbst dafür
sorgen wird, daß allfällige Zahlungsbilanzdefizite nicht
zulasten Londons beglichen werden müssen.

Der gesamte Wirtschaftsverkehr mit dem Sterlinggebief
wird inskünftig ausschließlich von der Entwicklung der
Einfuhr abhängig sein, eine Unbekannte, deren Bedeutung
heute noch nicht übersehen werden kann. Hoffen wir, daß
die von der schweizerischen Delegation budgetierten
Einfuhrzahlen sich erreichen lassen, so daß der Export
nicht eines Tages die schmerzliche Erfahrung machen
muß, daß nicht einmal die vorgesehenen Ausfuhrkontin-
gente im vollen Umfange freigegeben werden können.
Diese Unmöglichkeit, die Einfuhr aus dem Sterlinggebiet
einigermaßen mit Sicherheit abschätzen zu können, ver-
anlaßfe die Behörden, die Ausfuhrkontingente nur schritt-
weise, vorläufig für vier Monate, freizugeben, was selbst-
verständlich die Dispositionsfreiheit der Exportfirmen
stark einschnürt. Der Grundsatz des selbsttragenden
Zahlungsverkehrs verlangt aber eine ständige Ueber-
wachung der Ein- und Ausfuhr, ein notwendiges Uebel,
das im bilateralen Warenaustausch nicht wegzudenken ist.

Die schweizerische Textilindustrie im Jahre 1947

II.

Die Betriebe der schweizerischen Kunstseiden-
industrie waren das ganze Jahr 1947 hindurch voll
beschäftigt. Die Gesamtproduktion erlitt aber gegen-
über dem Vorjahr durch zeitweisen Arbeitermangel und
infolge eines Streikes in einer Spinnerei eine gewisse
Einbuße. Für Kunstseidengarne und Zellwollflocke zu-
sammen beträgt das Jahrestotal der Erzeugung rund
17 000 Tonnen. Im Durchschnitt waren 4500 Arbeiter
und Angestellte beschäftigt.

Obschon sich gewisse Anzeichen einer allmählichen
Sättigung des Nachholbedarfes im Inland, wie auch in
einzelnen Exportgebieten zeigten, überstieg die Nach-
frage während des ganzen Jahres die Produktion. Vom
Total der erzeugten Mengen gingen von den Kunst-
seidengarnen rund 25 "u und von der Zellwolle rund

50"n ins Ausland. Die Aufnahmefähigkeit einzelner Ab-
nehmerländer wurde, besonders im zweiten Semester,
durch Devisenknappheit, Einfuhrbeschränkungen und an-
dere handelspolitische Maßnahmen beeinträchtigt. Schwe-
den, die Länder mit Pfundwährung und andere, sind
nicht mehr in der Lage, ihrer Textilindustrie, welche
unsere Kunstseidengarne kaufen möchte, die dazu nötigen
Einfuhr- und Zahlungskontingente zur Verfügung zu
stellen.

Alle Anzeichen deuten darauf hin, daß die Periode
der Hochkonjunktur auch in der Kunstseidenindustrie
zu Ende geht. Soweit die Verhältnisse schon überblickt
werden können, werden unsere Betriebe aber auch im
kommenden Jahr noch voll beschäftigt sein. Eine ge-
wisse Garantie hiefür bietet die schon während des
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